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Schnittstellen  verbessern

▪▪ Schulaufsicht weiterentwickeln
▪▪ Personalbewirtschaftung systematisieren
▪▪ Gebäudemanagement vereinfachen
▪▪ Profil der REBUZ anpassen
▪▪ Zusammenarbeit mit dem AfSD  

	 verbesserm

I Inklusion vertiefen

▪▪ Multiprofessionelle Teamarbeit  
	 verbessern 
▪▪ Kinder mit herausforderndem  

	 Verhalten in den Blick nehmen
▪▪ ZUP-Leitungen stärken
▪▪ W+E-Kompetenzen entwickeln
▪▪ Transfer der Ergebnisse in die ständige 	

	 AG Inklusion

II

Ganztag weiterentwickeln 

▪▪ Arbeitsbedingungen für den Ganztag 		
	 ausrichten
▪▪ Qualitätsrahmen Ganztag entwickeln 
▪▪ Leitungsstrukturen an Ganztag  

	 anpassen 
	

III Schulen in Gebieten der sozialen 
Stadtentwicklung stärken

▪▪ Besondere Maßnahmen + Projekte 		
	 (weiter-)entwickeln
▪▪ Schulspezifisch unterstützen
▪▪ Ausbau Coaching, Beratung und  

	 Fortbildung für diese Schulen
▪▪ Ausreichend Personal gewinnen  

	 und halten 

IV

KOOPERATIVE STEUERUNG DER GRUNDSCHULENTWICKLUNG
DIE EMPFEHLUNGEN IM ÜBERBLICK

Strategische Kernempfehlungen

• Kooperative Steuerung durchgängig verstetigen 

• Bildungspakt mit allen Ressorts schließen 

• Multiprofessionelle Teams als Kern der Schule der Zukunft ausbauen 

• Schulaus- und umbau vor Ort unterstützen 

• Schulleitung strategisch stärken
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KOOPERATIVE GESAMTSTEUERUNG DER SCHULENTWICKLUNG
MITGLIEDER DES GREMIUMS UND AUFGABEN
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AUFGABEN DER KOOPERATIVEN GESAMTSTEUERUNG

▪▪ Expertise der Schulleitungen frühzeitig in Planungen 
einbeziehen
▪▪ Informationsverluste an den Schnittstellen Schullei-
tungen, Behörde und Landesinstitut für Schule ver-
meiden
▪▪ Transparenz über Vorhaben und Anliegen in und aus 
Gremien schaffen
▪▪ Konflikte dialogisch bearbeiten
▪▪ Senator*in abgestimmte Entscheidungsvorschläge 
machen
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KOOPERATIVE STEUERUNG DER GRUNDSCHULENTWICKLUNG
AUSGANGSLAGE UND ÜBERBLICK

Der Auftrag

In der Stadtgemeinde Bremen werden ca. 16.000 
Kinder an 76 staatlichen Grundschulen unterrich-
tet. Durch den raschen gesellschaftlichen Wandel 
hat sich die Arbeit mit Kindern, Eltern und im 
Schulteam grundlegend geändert: Gesellschaft-
liche (Mega-)trends wie beispielsweise Digitali-
sierung, Veränderungen der Arbeitswelt und der 
Mobilität, Individualisierung und die Ungleich-
verteilung von Reichtum und Armut verändern 
die Gesellschaft und stellen die Bildungspolitik, 
Schulbehörde und Schulen vor enorme Heraus-
forderungen. Durch die Umsetzung der Inklusion, 
die internationale und innereuropäische Migra-
tion und durch den anhaltenden Zuzug von Ge-
flüchteten aus Kriegs- und Krisengebieten ist die 
Schüler- und Elternschaft heterogener geworden. 

Mit der Schulreform von 2006 und der Umset-
zung der Europäischen Richtlinie zur Inklusion hat 
der Senat der Freien Hansestadt Bremen bereits 
die Grundlagen für eine Schule der Zukunft ge-
schaffen. Auch liegen bereits zahlreiche Konzep-
te, Beschlüsse und Entwicklungspläne vor.

Aufgrund der gewachsenen Aufgaben und der 
fast unüberschaubar wirkenden Strukturen stellt 
sich die Frage, wie das komplexe Zusammenspiel 
der für Bildung verantwortlichen staatlichen Ak-
teure – Schule, Senatorische Bildungsbehörde, 
Landesinstitut für Schule und Ausbildungsinsti-
tutionen – zeitgemäßer gestaltet werden kann. 
Hier sind grundlegende Fragen der Steuerung 
angesprochen, die eine zentrale Rolle für das 
zukünftige Bildungssystem haben werden: Denn 
damit Kinder in Bremen einen Bildungsweg ge-
hen können, der ihnen gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglicht und eine Generation heranwachsen 
kann, die den Zukunftsaufgaben dieser Gesell-
schaft gewachsen ist, bedarf es eines engen Zu-
sammenspiels aller für Bildung verantwortlichen 
staatlichen Akteure. 

Die Senatorin für Kinder und Bildung (SKB) hat 
deshalb ein Bündel von Vorhaben auf den Weg 
gebracht (u.a. Gründung eines Qualitätsinsti-
tuts (IQHB), Neuaufstellung der Schulaufsicht, 

Neuausrichtung des Berufsbildes Schulleitung) 
die im Kern auf eine kohärentere und wirksame-
re Steuerung des Zusammenspiels von Schulen, 
Schulaufsicht, Schulverwaltung und ausbildenden 
Institutionen abzielt. 

Kooperative Steuerung der Schulentwicklung

Ein zentrales Vorhaben ist die Erarbeitung einer 
„Kooperativen Steuerung der Schulentwicklung“, 
die im Herbst 2017 begann. Die Idee der „Koope-
rativen Steuerung“ ist so einfach wie voraus-
setzungsvoll: Schulleitungen, Schulaufsicht und 
Ressortvertreter*innen beraten in einem dialogi-
schen und transparenten Verfahren Kernelemen-
te der weiteren Schulentwicklung. 

Ziele der kooperativen Steuerung sind: 

▪▪ Expertise der Schulleitungen frühzeitig in Pla-
nungen einbeziehen,

▪▪ Informationsverluste an den Schnittstellen 
Schulleitungen, Behörde und Landesinstitut für 
Schule vermeiden,

▪▪ Transparenz über Vorhaben und Anliegen in 
und aus Gremien schaffen,

▪▪ Konflikte dialogisch bearbeiten,
▪▪ Senator*in abgestimmte Entscheidungsvor-
schläge machen.

Gesellschaftliche Trends 
stellen hohe  

Anforderungen an 
Schule

Migration

DiversitätVeränderungen 
in der  

Arbeitswelt 

Digitalisierung

Mobilität

Armut 
Soziale Spaltung 

der Stadt
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Dazu sollen die beteiligten Verantwortlichen 
frühzeitig über politische Entscheidungen und ge-
plante Vorhaben informiert werden, Transparenz 
über Ziele, Zeitpläne und Umsetzungsstrukturen 
geschaffen, frühzeitig systemische Probleme in 
den Schulen diskutiert und insgesamt eine Kul-
tur des Dialogs und des Aushandelns entwickelt 
werden.

Voraussetzungsvoll ist diese Aufgabe deshalb, 
weil die bestehenden Hierarchien nicht ausge-
setzt werden, sondern notwendigerweise zeit-
gleich bestehen müssen. Entscheidungen des 
Senats und der Deputationen sind der Ausgangs-
punkt der weiteren Schulentwicklung und wer-
den von der „Kooperativen Gesamtsteuerung“ 
aufgegriffen und Umsetzungskorridore erarbeitet.  

Die Kooperative Steuerung erfordert deshalb 
in einem besonderem Maße klare Regeln und 
Rollen und den Willen aller Beteiligten, diesen 
neuen Weg zur Steuerung der Schulentwicklung 
umzusetzen.   

Im Rahmen einer ersten Projektphase wurden 
mit den Leitungen der Oberschulen in paritätisch 
besetzten Arbeitsgruppen diejenigen Zukunfts-
aufgaben sondiert und beraten, die für die Wei-
terentwicklung der Oberschulen einer besonde-
ren Aufmerksamkeit und Bearbeitung bedürfen. 
Dieser Ansatz wird im Projekt „Kooperative Steu-
erung der Grundschulentwicklung“ fortgesetzt.

Kooperative Steuerung der  
Grundschulentwicklung

Seit Februar 2018 arbeiten Vertreter*innen der 
Grundschulleitungen, des Ressorts, der Schul-
aufsicht und des Landesinstituts für Schule im 
Rahmen der Kooperativen Steuerung zusammen. 
Auch hier sind die Ziele, die wichtigsten Zukunfts-
aufgaben für die Weiterentwicklung der Grund-
schulen zu beraten und erste Lösungsvorschläge 
zu erarbeiten.

Im Frühjahr 2018 trafen sich alle Grundschul-
leitungen zu einem Auftaktworkshop, um die 
zentralen Themen der Grundschulentwicklung zu 
identifizieren und vier Arbeitsgruppen zu bilden:

▪▪ Inklusion
▪▪ Ganztag
▪▪ Schnittstellen
▪▪ Schulen in Gebieten der Sozialen Stadtentwick-
lung

Die Arbeitsgruppen wurden jeweils von einer 
Schulleitung und einer Vertretung der Behörde 
fachlich geleitet und von einem Mitarbeiter des 
Büros für Projekt- und Veränderungsmanage-
ment bei der Senatorin für Finanzen moderiert.

Vom März bis November traf sich jede Arbeits-
gruppe fünf- bzw. sechsmal zu einem jeweils drei-
stündigen Workshop. Die Ergebnisse aus diesen 
Beratungen werden in diesem Transferbericht 
vorgestellt.

Ablauf des Projektes „Kooperative Steuerung der Grundschulentwicklung“
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In vier Arbeitsgruppen wurden Empfehlungen für die Weiterentwicklung 
der Bremer Grundschulen diskutiert. Fünf Kernempfehlungen markieren 
die übergreifenden wichtigsten Handlungsfelder, auf die Grundschulent-
wicklung fokussiert werden sollte. 

KERNEMPFEHLUNGEN AUS DEM GESAMTPROZESS

Empfehlung 1: Kooperative Steuerung weiter-
entwickeln – Transparenz und Kohärenz schaffen 
– Kommunikation als Treibstoff der Schulent-
wicklung nutzen

Die Zusammenarbeit zwischen Ressort, Schulauf-
sicht und Schulleitungen in den Workshops wur-
de von allen Beteiligten als Mehrwert gegenüber 
den bisherigen Gremienstrukturen bewertet. 
Schon jetzt sind Erfolge dieser veränderten Zu-
sammenarbeit spürbar. Deshalb soll die koopera-
tiven Steuerung kontinuierlich weiterentwickelt 
werden. 

Dazu wurde bereits das Gremium „Kooperative 
Gesamtsteuerung Schulentwicklung“ gebildet. 
Aufgrund der Vielzahl von Vorhaben, die teilwei-
se starke thematische Schnittmengen haben, ist 
die Einführung eines Multiprojektmanagements 
(Metaplanung) für die Koordination aller Vorha-
ben bei SKB notwendig: Dies soll helfen, Vorha-
ben zu priorisieren, Parallelstrukturen abzubau-
en und knappe Ressourcen für Abstimmung und 
Diskussion nicht über zu strapazieren. 

Empfehlung 2: Bildungspakt aller Ressorts für 
gute Bildung schließen

Das Bildungsressort kann die komplexen Aufga-
ben rund um die Schulentwicklung nicht alleine 
lösen. Im Kontext Schule sind heute schon direkt 
oder indirekt die unterschiedlichen Ressorts ak-
tiv: Kontaktpolizisten unterstützen beim Ver-
kehrsunterricht auf dem Schulhof, das Amt für 
Soziale Dienste ist Partner bei Fallkonferenzen, 
Kulturprojekte mit Externen sind unverzichtbare 
Bestandteile des Schullebens, Gesundheitsprä-
ventionskräfte arbeiten vor Ort etc. Ein Bildungs-
pakt aller Ressorts für mehr Zusammenarbeit 
und Kohärenz soll die Schulen zukünftig dabei 
unterstützen, die unterschiedlichen fachlichen In-
terventionen besser zu bündeln. 

Überblick über die Kernempfehlungen aus dem Gesamtprojekt

1 Kooperative Steuerung weiterentwickeln 
Transparenz und Kohärenz schaffen 
Kommunikation als Treibstoff der Schulentwicklung nutzen 

2 Bildungspakt aller Ressorts für gute Bildung schließen

3 Multiprofessionelle Teams für inklusive Schulentwicklung 
kohärenter auf- und ausbauen

4 Leitung als Motor von Schulentwicklung strategisch stärken

5 Künftige Um- und Ausbauten vor Ort systematisch  
unterstützen

Empfehlung 3: Multiprofessionelle Teams für 
inklusive Schulentwicklung kohärenter auf- und 
ausbauen

Seit der Schulreform haben sich die Kollegien in 
den Schulen grundlegend geändert: Fachkräfte 
unterschiedlicher Professionen arbeiten zusam-
men, um gute Bildungswege für jedes Kind zu er-
reichen und Barrieren zur Teilhabe abzubauen.

Diese multiprofessionellen Kollegien müssen sich 
zu Teams entwickeln. Dies wird erschwert durch 
unterschiedliche personalrechtliche Zuständig-
keit, unterschiedliche Kompetenzen und Tätig-
keitsbeschreibungen, unterschiedliche Arbeits-
zeitmodelle und fehlende Kooperationszeiten im 
Ganztag.

Gute professionell arbeitende multiprofessionelle 
Teams sind das Herzstück der inklusiven Schul-
entwicklung. Die Überwindung der oben genann-
ten Hindernisse ist eine zentrale Aufgabe der wei-
teren Schulentwicklung aller Schularten. 
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Empfehlung 4: Schulleitung als Motor der Schul-
entwicklung strategisch stärken

Die Leitungsaufgaben an Grundschulen sind 
bedeutend umfangreicher und anspruchsvol-
ler geworden. Personalentwicklung, Qualitäts-
entwicklung und hier insbesondere Schul- und 
Unterrichtsentwicklung, Weiterentwicklung des 
Ganztags und der Inklusion und die für Grund-
schulen essentielle Vernetzung im Stadtteil erfor-
dern ein modern arbeitendes, starkes Schullei-
tungsteam. 

Leitung ist keine Zusatzaufgabe, die mit einigen 
Entlastungsstunden ausgeglichen werden kann, 
sondern eine höchst anspruchsvolle Führungsauf-
gabe, die moderne Management- und Führungs-
methoden beinhaltet.

Deshalb ist eine substantielle Neuausrichtung der 
Definition, Bemessung und Ausstattung mit Res-
sourcen für die Schulleitungsaufgaben notwendig. 

Eckpunkte dieser Neuausrichtung sollen sein:

▪▪ Erhöhung der Ressourcen zur deutlichen Stär-
kung von Leitungs- und Kooperationszeiten

▪▪ Einführung von regionalen Verwaltungslei-
ter*innen zur Entlastung von schulbetrieblichen 
Aufgaben bzw. Stärkung und Kompetenzerwei-
terung der Schulsekretariate

▪▪ Einführung von Jahrgangsleitungen (Mittleres 
Management) 

▪▪ Erhebliche Ausweitung der Fortbildungs- und 
Coachingmöglichkeiten für Führungskräfte

▪▪ Im Ganztag wird neben dem dreiköpfigen Schul-
leitungsteam auch ein*e Ganztagskoordina-
tor*in als Teil des Schulleitungsteams benötigt, 
idealerweise aus den Reihen der Erzieher*in-
nen. 

▪▪ Überarbeitung und Digitalisierung des Leitfa-
dens für Schulleitungen im Sinne des neuen Be-
rufsbildes Schulleitung.  

Empfehlung 5: Um- und Ausbau der Schulen vor 
Ort systematisch unterstützen 

Durch das Schulausbauprogramm (Ganztag, 
W+E-Standorte) kommen auf Schulleitungen in 
erheblichem Umfang Um-, Neu- und Erweite-
rungsbauvorhaben zu. Schulleitungen spielen in 
allen Phasen des Baus (von der konzeptionellen 
Planung bis zur Einweihung durch die Senatorin) 
eine zentrale Rolle. Sie werden von IB und SKB 
als sachkundige Experten*innen vor Ort benötigt, 
damit die Baumaßnahme passgenau zum Profil 
der Schule, zu den Erfordernissen im urbanen 
Umfeld und zur Schüler- und Elternschaft entwi-
ckelt werden kann.

Die Zusammenarbeit von Baufachleuten bei SKB 
und IB einerseits und der Schule andererseits be-
deutet sowohl zeitlich als auch fachlich eine Be-
reitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit und 
eine gute Rollenklärung auf allen Seiten. 

Für die Schulleitung ist eine professionelle Beglei-
tung der Bauvorhaben nicht nebenher zu leisten. 
Deshalb benötigen Schulleitungen bei größeren 
Baumaßnahmen temporär zusätzliche Ressour-
cen, um die Baumaßnahmen professionell beglei-
ten zu können (zeitlich und fachlich.) 
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Empfehlungen aus der AG Schnittstellen

Insgesamt soll Schulaufsicht 
▪▪ ein kompetenter und professioneller Dienstleis-
ter sein, der weiß, was die Behörde plant, wel-
che Unterstützung vorhanden ist, wer was wie 
entscheidet und

▪▪ professionell Aufsicht und Fürsorge wahrneh-
men, um Fehlentwicklungen zu vermeiden und 
kritische Lagen kompetent zu beraten.   

Um dies zu erreichen muss
▪▪ das Team der Schulaufsichten personell ver-
stärkt und für die veränderten Anforderungen  
geschult werden,

▪▪ die Schulleiterdienstbesprechungen zu einem 
professionell moderierten regional verorteten 
Workshopformat weiter entwickelt werden,

▪▪ die Schulaufsichten ein professionelles Schar-
nier zwischen IQHB, LIS und Schulleitungen dar-
stellen (Schulportraits und Schulentwicklungs-
konferenzen),

▪▪ die Unterstützungsleistungen der Schulaufsicht 
optimiert und vereinheitlicht werden,

▪▪ regelmäßige Personalentwicklungsgespräche 
mit den Schulleitungen geführt werden,

▪▪ mit Hilfe eines Interventionsbudgets der Schul-
aufsicht schnelle Unterstützung in Krisensituati-
onen möglich sein.

ERGEBNISSE AUS DEN ARBEITSGRUPPEN

Die Steuerung der Schulentwicklung erfordert das Zusammenwirken vieler 
Akteure: Schulverwaltung/Schulaufsicht, Schulleitungen und Schulteams, 
Landesinstitut für Schule, Unterstützungssysteme, Ausbildungsinstitutionen, 
Qualitätsinstitut IQHB und externe Akteure (z.B. IB, UB, Träger etc.) müssen 
eng zusammenarbeiten, um möglichst optimale Ergebnisse zu erzielen.

An den Schnittstellen zwischen diesen Akteuren entscheidet sich, wie wir-
kungsvoll die Zusammenarbeit ist: Wie funktioniert Kommunikation? Ver-
folgen die Beteiligten die gleichen Ziele? Sind Rollen und Aufgaben geklärt 
und werden die Verantwortungen wahrgenommen?

I

Empfehlung I-1 
Schulaufsicht als kompetente Unterstützung für 
die Schulleitungen weiterentwickeln

Die Schulaufsicht spielt bei der Etablierung eines 
modernen Führungsstils als Mittler zwischen Be-
hörde und Schulen eine zentrale Rolle. Schullei-
tungen wünschen professionelle Unterstützung 
und auch professionelle Aufsicht im Sinne einer 
Unterstützung zur kritischen Reflexion und Ver-
besserung der Arbeit.

Dazu muss die Arbeit der Schulaufsicht auch in-
nerhalb der ministeriellen Ebene neu definiert 
und bewertet werden: Schulaufsicht wirkt als 
Schnittstelle zwischen Schulen und Ministerium 
in beide Richtungen und ist beratende Instanz. 
Sie verfügt über moderne Instrumente und Kom-
petenzen der Qualitäts-, Personal- und Organisa-
tionsentwicklung und des Controllings.

Schulaufsicht soll verstärkt professionelle Beglei-
tung bei der Schulentwicklung sein. Sie soll hel-
fen, getroffene Entscheidungen abzusichern (z.B. 
Entwicklung zum W+E-Standort, Ganztag etc.) 
und die notwendigen Unterstützungsmaßnah-
men der Behörde zu bündeln.
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Empfehlung I-2 
Personalbewirtschaftung systematisieren

Das derzeitige Verfahren ist geprägt von Rei-
bungsverlusten zwischen den Abteilungen und 
zwischen Schulverwaltung und SKB, da die 
Personalbewirtschaftung keinem klaren Steue-
rungsmodell folgt und die Möglichkeiten einer IT 
gestützten Personalbewirtschaftung nicht ausrei-
chend wahrgenommen werden. 

Grundsätzlich sollte entschieden werden, nach 
welchem Modell die Personalbewirtschaftung 
stattfinden soll: a) Die Schulen sind zuständig 
(schulscharfe Ausschreibung, Personalausschüsse 
vor Ort, Vertrag in der Behörde etc.) b) Behör-
de weist zu (Auswahl nach Liste, Behörde macht 
Vorauswahl, Schulleitung wird beteiligt). Hierzu 
ist eine vertiefende Weiterentwicklung in der Ko-
operativen Gesamtsteuerung der Schulentwick-
lung mit allen Schularten notwendig.

Die Arbeit in den Schulen wird zusätzlich er-
schwert durch geteilte Personalverantwortungen 
für die multiprofessionellen Teams. Hier sollten 
ressortübergreifend Regelungen angestrebt wer-
den, die Personalverantwortung und Personalbe-
wirtschaftung für alle Berufsgruppen in den mul-
tiprofessionellen Teams in eine Hand zu geben.

Empfehlung I-3 
Gebäudemanagement vereinfachen

Schnittstellen vereinfachen 
Schulen benötigen einen einzigen Ansprechpart-
ner für Gebäudefragen, die Zuständigkeit und 
verbindliche Verantwortungsübernahme sollte 
intern zwischen IB und SKB geklärt werden. 

Verbindliche Regeln für die Kommunikation 
Empfangsbestätigung, Zeitplan der Bearbeitung, 
Zwischenstände bei größeren Vorhaben. 
Für bauliche Maßnahmen wird mehr Kommuni-
kation und Transparenz gewünscht. Die regiona-
len Schulstandortplanungskonferenzen wurden 
als vorbildlich begrüßt. 
Begehungen und Arbeiten vor Ort werden der 
Schulleitung angekündigt bzw. mitgeteilt.

Überarbeitung System Hausmeister, Prüfung der 
Rückführung an SKB 

Empfehlung I-4 
Profil der ReBUZ den veränderten Anforderun-
gen anpassen 

Angesichts der Veränderungen in Schüler- und El-
ternschaft wird eine Neujustierung der Aufgaben 
der Regionalen Beratungs- und Unterstützungs-
zentren (ReBUZ) vorgeschlagen. Empfohlen wird 
auch die Arbeit an einer einheitlichen Qualität 
des Angebotes unter Berücksichtigung regionaler 
Besonderheiten. 

Empfehlung I-5 
Zusammenarbeit mit dem AfSD verbindlicher 
und intensiver vereinbaren

Die Zusammenarbeit mit dem Amt für Sozia-
le Dienste (AfSD) ist außerordentlich wichtig für 
die Grundschulen und bedarf in allen Regionen 
gleicher Standards und höherer Intensität. Die 
AG konnte dies aus Zeitgründen nicht ausführ-
lich mit Vertreter*innen des AfSD beraten. Dies 
sollte unbedingt nachgeholt werden. Sinnvoll 
erscheint zum jetzigen Zeitpunkt die Erarbeitung 
eines Kooperationsabkommens zwischen Senato-
rin für Bildung und Senatorin für Soziales für eine 
verbindliche Zusammenarbeit vor Ort: Gemeinsa-
me – präventive – Konferenzen, Sprechstunden in 
den Schulen u.ä. 
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Inklusion in der Freien Hansestadt Bremen (FHB) ist noch lange keine 
selbstverständliche Querschnittsaufgabe, sondern befindet sich im Aufbau. 
Inklusion ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe der Schulreform. Sie ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die der Senat auskömmliche Rah-
menbedingungen setzen muss. 

Inklusion an den Grundschulen benötigt auf allen Ebenen eine besonde-
re Aufmerksamkeit und Fachlichkeit. Die inklusive Schule muss Kulturen, 
Strukturen und Praktiken entwickeln, die Teilhabe ermöglicht und dabei die 
Themen Sprache/n, Armut, Flucht, Religion, Kultur, Behinderung, Gender 
besonders berücksichtigt.

Die inklusive Grundschule ist eine Schule für alle Kinder des Sprengels. In-
klusive Grundschule zeichnet sich durch den Blick auf jedes einzelne Kind 
aus, um seine Stärken zu stärken und physische, soziale und mentale Bar-
rierefreiheit zu ermöglichen. Zum Markenkern der inklusiven Grundschule 
gehören ihre multiprofessionellen Teams. Bei der Umsetzung der Inklusion 
spielt die Haltung aller Mitglieder des multiprofessionellen Teams eine we-
sentliche Rolle. Haltungen sind eine Frage der Professionalität und müssen 
deshalb in professionellen Strukturen gesteuert, geschult und umgesetzt 
werden.

Für die Grundschulen bedarf es eines konzentrierten Ausbaus der Struk-
turen für Inklusion: Dazu gehören eine realistische Erhebung der tatsäch-
lichen Ressourcenbedarfe und eine spürbare Erhöhung der Leitungs- und 
Kooperationszeiten. Dazu gehört aber auch eine substantielle Ausweitung 
und Neuausrichtung der Fortbildungsmöglichkeiten für Schulleitungsteams 
und Schulteams in der inklusiven Grundschule.

Empfehlungen aus der AG InklusionII

Empfehlung II-1 
Multiprofessionelle Teamarbeit verbessern

Inklusion benötigt stabile multiprofessionelle 
Teamarbeit, in der alle Kolleg*innen mit gleichen 
Zielen und in enger Kooperation zusammenar-
beiten. 

▪▪ Aufbau eines Pools von nicht-persönlichen  
„Schulassistenzen für die Inklusion“, die in die 
Teams eingebunden sind  

▪▪ Multiprofessionelles Team in einer Personalver-
antwortung

▪▪ Einrichtung eines Vertretungspools für Sonder-
pädagog*innen und für Assistenzen

▪▪ Bereitstellung eines/einer Erzieher*in als Be-
zugsperson für den ganzen Tag im Rahmen der 
Doppelbesetzung 

▪▪ Konzepte für die Beschulung im sozial-emotio-
nalen-Bereich entwickeln

▪▪ Deutliche Erhöhung des Fortbildungsetats
▪▪ Fortbildungen als Teil der strategischen Schul-
entwicklung nutzen
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Kulturen, Strukturen und Praktiken der Schule 
entwickeln

▪▪ ZuP-Leitungszeiten im Schulleitungsteam defi-
nieren und umsetzen 

▪▪ Leitungszeiten im Verhältnis zu den Aufgaben 
erhöhen, die realen Zahlen des Förderbedarfs in 
den Grundschulen ermitteln (Auch die Autoren 
der Evaluation der Schulreform gehen davon 
aus, dass die Zahlengrundlagen zur Berechnung 
der Ressourcen nicht stimmen)

▪▪ Gefüge und Besoldung der Leitungsstunden 
überarbeiten und Besoldung der ZuP-Leitung 
entsprechend ihrer Aufgabe als Teil der Schullei-
tung anpassen

Empfehlung II-4 
Aufbau von W+E-Kompetenzen systematisieren

Der geplante Auf- und Ausbau von W+E-Stand-
orten sollte seitens SKB mit einem professionel-
len Projektmanagement umgesetzt werden. Die 
Schulleitungen benötigen eine*n verantwortli-
che*n Ansprechpartner*in mit entsprechender 
Expertise. 

▪▪ Systematische fachliche Begleitung beim Auf-
bau der Kompetenzen, Planung mit einer Phase 
0 entwickeln

▪▪ Erstellung eines Online-Handbuchs (Wiki) für 
den Aufbau von W+E Standorten

▪▪ Wissens- und Erfahrungstransfer organisieren
▪▪ Raum- und Ressourcenbedarfe neu berechnen, 
anpassen und umsetzen

▪▪ Gesamtplan zur Qualifizierung der Teams zum 
Aufbau eines W+E Standort entwickeln

▪▪ Zusammenarbeit mit den Trägern vereinheitli-
chen und verbessern

▪▪ Diagnostikverfahren und Abläufe sind unhein-
heitlich und Zuständigkeiten unklar und müssen 
neu organisiert werden.

Empfehlung II-5 
Transfer der Ergebnisse in die neue, permanente 
AG Inklusion bei SKB

Zur systematischen Steuerung des weiteren Auf-
baus der Inklusion hat die Senatorin für Kinder und 
Bildung eine permanente Arbeitsgruppe Inklusion 
bei der Fachreferentin für Inklusion angesiedelt. 
In dieser AG arbeiten die Vertreter*innen aller 
Schulformen und Referent*innen des LIS mit. Die 
empfohlenen Arbeitspakete aus dem Projekt „Ko-
operative Steuerung der Grundschulentwicklung“ 
sollten in diesem Arbeitszusammenhang beachtet, 
operationalisiert und umgesetzt werden.

Empfehlung II-2 
Kinder mit herausforderndem Verhalten in den 
Fokus nehmen

Es gibt in allen Grundschulen einen enormen 
Zuwachs von Kindern, die ein herausforderndes 
Verhalten zeigen. Akteure in den Schulen und 
der Schulverwaltung benötigen Ressourcen und 
langfristige Maßnahmepakete, um auch für diese 
Kinder und deren Eltern handlungsfähig zu sein 
und entwicklungsorientiert für die Kinder agieren 
zu können.   

▪▪ Die Fach- und Seminarleitungen im LIS für das 
Thema „Kinder mit herausforderndem Verhal-
ten“ sensibilisieren bzw. qualifizieren

▪▪ Die universitäre Ausbildung erweitern, indem 
zu den Themen der sozialen und emotionalen 
Entwicklung (z.B. Traumata) und geeigneten 
Maßnahmen (z.B. Übergangsklassen, Famili-
enklassen) in allen Grundschul-Studiengängen 
qualifiziert wird

▪▪ Den Übergang von Kindertageseinrichtungen 
zur Grundschule verbessern, indem Therapeu-
ten/Assistenzen etc. das Kind über den Über-
gang hinaus begleiten

▪▪ Gemeinsame Philosophie der Ressorts Bildung 
und Soziales entwickeln durch Wiederaufnah-
me / Intensivierung regelmäßiger präventiver 
Konferenzen 

▪▪ Ausbau therapeutischer Maßnahmen in den 
Schulen vorantreiben durch Ermöglichung tem-
porärer therapeutischer Angebote 

▪▪ Das bereits erfolgreich erprobte Konzept der 
Übergangsklassen und der Familienklassen sys-
tematischer und flächendeckender als bisher 
beraten und schulen

▪▪ Die Ausstattung der Schulen sollte die Durch-
führung unterschiedlicher Formate ermöglichen 
(Familienklasse, Übergangsklasse, therapeuti-
sche Maßnahmen etc.) 

Empfehlung II-3 
ZuP-Leitungen stärken

ZuP-Leitungen sind ein zentraler Akteur bei der 
fachlichen und operativen Steuerung der Inklusi-
on in den Schulen. Sie müssen deutlich gestärkt 
werden durch:

▪▪ Besetzung der Stellen mit Personen mit sonder-
pädagogischer Expertise

▪▪ ZuP-Leitungen als Teil des Leitungsteams in die 
inklusive Schul -und Unterrichtsentwicklung 
einbeziehen, gemeinsam an einer inklusiven 
Haltung arbeiten, in Fortbildungen inklusive 
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Die moderne Ganztagsschule muss den Anforderungen einer zunehmend 
heterogenen Schüler- und Elternschaft, der Inklusion, dem raschen gesell-
schaftlichen Wandel und den gestiegenen Erwartungen an das Bildungssys-
tem gerecht werden. 

Gebundene und offene Ganztagsschulen verfügen über unterschiedliche 
Erfahrungen und Rahmenbedingungen. Um den Herausforderungen ge-
recht zu werden, ist die qualitative Weiterentwicklung sowohl der gebun-
denen als auch der offenen Ganztagsschulen notwendig sowie der Erfah-
rungsaustausch zwischen den verschiedenen Ganztagsschultypen.

Empfehlung III-1 
Arbeitsbedingungen für den Ganztag ausrichten

Der Erfolg des Modells Ganztagsschule hängt we-
sentlich ab von engagierten, motivierten, gesun-
den und professionellen Mitarbeiter*innen auf 
allen Ebenen des Schulbetriebs. Zusätzlich be-
deutet die Multiprofessionalität der Teams eine 
lange unterschätzte besondere Herausforderung 
an Abstimmung, Koordination, Teambildung. 

▪▪ Pro Klasse 30 Stunden für ein*e Erzieher*in 
▪▪ Das in der Klasse/Lerngruppe arbeitende Team 
ist die entscheidende Schnittstelle zu den Schü-
lerinnen und Schülern. Dieses Team bestehend 
aus Lehrkraft + Pädagogischem*r Mitarbeiter*in 
+ Assistenzen soll zukünftig als kontinuierliches 
Team zusammenarbeiten.

▪▪ Notwendig ist die Anpassung der Tätigkeitsbe-
schreibung der multiprofessionellen Teams für 
den Ganztag und die Berechnung der Inklusi-
onsressource für den ganzen Tag.

▪▪ Ganztag erfordert multiprofessionelle Teams 
während des ganzen Tages: Kooperative Ent-
wicklung von passenden Arbeitszeitmodellen 
für offenen und gebundenen Ganztag, Unter-
stützung bei der Einführung

▪▪ Überarbeitung und Vereinheitlichung der Tätig-
keitsbeschreibungen für alle Funktionen in den 
multiprofessionellen Teams (Schulleitung, LK, 
Erz. Ass, Sozpäd. etc.) 

▪▪ Multiprofessionelle Teams benötigen wesent-
lich mehr Kooperationszeiten, Unterstützung 
und Fortbildung. 

▪▪ SKB muss in einigen Belangen Rechtssicherheit 
herstellen (z.B. für die Aufnahme in den Ganz-
tag).  

Empfehlung III-2 
Qualitätsrahmen Ganztag entwickeln

Es ist politischer Wille, mittelfristig alle Grund-
schulen zu gebundenen Ganztagsschulen aufzu-
bauen. Zurzeit gibt es aber für Bremen keinen 
aktuellen ausformulierten Qualitätsrahmen, der 
auf der Grundlage der Erfahrungen der letzten 
Jahre und der aktuellen Entwicklungen verbind-
lich definiert, was eine gebundene Ganztagsschu-
le auszeichnet. Ein solcher Qualitätsrahmen sollte 
kooperativ entwickelt werden.

Da für eine längere Übergangszeit neben der ge-
bundenen Ganztagsschule auch die offene Ganz-
tagsschule bestehen wird, ist eine Formulierung 
der Ganztagsqualitäten für den offenen Ganztag 
ebenfalls von großer Bedeutung. Auf diese Weise 
soll deutlicher als bisher die Qualität des offenen 
Ganztags hervorgehoben und zu einem verlässli-
chen Standard werden.  

Empfehlungen aus der AG GanztagIII
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Dieser Qualitätsrahmen soll folgende sieben Di-
mensionen umfassen:

▪▪ Zeitgestaltung im Ganztag und Rhythmisierung 
des Ablaufs

▪▪ Weiterentwicklung der Lehr- und Lernkultur
▪▪ Arbeit in multiprofessionellen Teams
▪▪ Partizipation und Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Partnern 

▪▪ Inklusion über den ganzen Tag 
▪▪ Raumkonzept für ansprechende und lernförder-
liche Räume

▪▪ Gesundes kindgerechtes Mittagessen.

Empfehlung III-3 
Schulleitungsstruktur für den Ganztag anpassen

Einer professionellen Schulleitung kommt mehr 
denn je eine Schlüsselrolle bei der zukünftigen 
Schulentwicklung zu. Schulleitungen müssen stra-
tegische Personalentwicklung ebenso betreiben 
wie Unterrichtsentwicklung, sie managen die Ko-
operation mit zahlreichen Trägern und Partnern, 
organisieren den Ganztag und begreifen ihre 
Schule als wichtige Organisation im Stadtteil.

Deshalb sollen Ganztagsschulen zukünftig aus 
einem vierköpfigen Schulleitungsteam bestehen: 
Schulleitung, Konrektor*in, ZuP-Leitung, Ganz-
tagskoordinator*in (z.B. aus den Reihen der Er-
zieher*innen bzw. Sozialpädagog*innen).

Um die Schulleitung zu stärken ist auch die Stär-
kung der Sekretariate notwendig. Kompetenzen 
im Bereich digitale Verwaltung, Hausmanage-
ment, Projektmanagement etc. sind erforderlich. 
Möglich ist auch die Schaffung starker Sekretari-
ate mit Schulverwaltungsfachleuten im lokalen 
Verbund.

Die Schulleitung benötigt, um die multiprofes-
sionellen Teams an Ganztag steuern und entwi-
ckeln zu können, die Personalverantwortung für 
alle im Ganztag arbeitenden Mitarbeiter*innen. 
In einem ersten Schritt sollten Verträge mit allen 
Trägern erarbeitet werden, die Reibungsverluste 
minimieren. 

Der Qualitätsrahmen 

▪▪ dient als gemeinsame Arbeitsgrundlage für die 
Steuerung der Schulentwicklung durch Schullei-
tung und Schulaufsicht 

▪▪ ist Grundlage für Ausbildung, Fortbildungs- und 
Coachingmaßnahmen für das gesamte pädago-
gische Personal

▪▪ dient verpflichtend als Grundlage bei der Pla-
nung und Umsetzung des Ganztagsausbaus 
(Bauplanung und Baumaßnahmen, Ressourcen-
steuerung, Personalbewirtschaftung)
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In Bremen sind die Möglichkeiten für gesellschaftliche Teilhabe für viele 
Familien eingeschränkt: Sprachliche, soziale, habituelle oder aufenthalts-
rechtliche Hürden erfordern von Eltern und Kindern, aber auch von den 
Teams in Kitas, Schulen und Stadtteileinrichtungen, große gemeinschaftli-
che Anstrengungen.    

Diese besonderen bildungspolitischen Herausforderungen verteilen sich 
nicht gleichmäßig über die Stadt, sondern konzentrieren sich in den Gebieten 
der Sozialen Stadtentwicklung. Auch zukünftig werden Sprachenvielfalt, he-
terogene Bildungsvoraussetzungen in den Familien und sozialräumlich kon-
zentrierte Armut der städtische Normalfall in diesen Quartieren bleiben.

Die Schulen entwickeln in diesen Quartieren bereits heute schon innovati-
ve Unterrichtsformate und wegweisende Schulkulturen. Sie benötigen für 
diese für die gesamte Stadt wichtige Arbeit besondere und nachhaltige Un-
terstützung.  

Empfehlung IV-1 
Besondere Maßnahmen weiter- + neu entwickeln

Schulen in Gebieten der Sozialen Stadtentwick-
lung benötigen gezielte Maßnahmen, um ihre 
Lage zu verbessern. Diese müssen gemeinsam 
mit SKB, LIS, externen Partnern und Schulleitun-
gen erarbeitet und die Umsetzung ermöglicht 
werden.

▪▪ Erheblicher Ausbau des Programms „Sozial-inte-
grative Maßnahmen“ (ggf. orientiert am Bonus 
Programm Berlin) zur Verstetigung von meist 
im Rahmen von Wohnen in Nachbarschaften 
(WiN) / Soziale Stadt mit Partnern aus dem 
Stadtteil entwickelten und erprobten erfolgrei-
chen Maßnahmen 

▪▪ Flexibilisierung der Grundschulzeit, mehr Zeit 
für die Entwicklung einzelner Schüler*innen 

▪▪ Erfolgreich erprobte Konzepte Elternbildung in 
herausfordernden Quartieren systematisch für 
alle Grundschulen in herausfordernden Quartie-
ren zur Verfügung stellen

▪▪ Qualitativer und quantitativer Ausbau der 
Schulsozialarbeit

▪▪ Erweiterung des Campus-Konzeptes um Koope-
rationsstrukturen mit Kita und Stadtteileinrich-
tungen.

Empfehlungen aus der AG Schulen  
in Gebieten der sozialen Stadtentwicklung

IV

Empfehlung IV-2 
Unterstützung schulspezifisch weiterentwickeln

Zahlen, Daten, Fakten sollen helfen, die konkrete 
Lage und Entwicklung der jeweiligen Schule besser 
verstehen und bewerten zu können und Maßnah-
men abzuleiten. Im Rahmen des Aufbaus des IQHB 
werden bereits jetzt unter Mitwirkung von Grund-
schulleitungen Schulportraits entwickelt, die die kon-
krete Schulentwicklung unterstützen sollen. Weitere 
Produkte sollen gemeinsam entwickelt werden.

Empfehlung IV-3 
Ausbau eines Coaching-, Beratungs- und Fortbil-
dungsangebotes für Schulleitungen

Die Angebote sollen die spezifischen Herausfor-
derungen für Schulen in Gebieten der Sozialen 
Stadtentwicklung aufgreifen und optional auch 
von externen Anbietern kommen.

Empfehlung IV-4 
Ausreichend Personal gewinnen und halten

Dazu sollen Anreize für die Arbeit in diesen Schu-
len verstetigt und ausgebaut werden. Darüber 
hinaus muss auch die Steuerung der Personalver-
sorgung den besonderen Bedarfen dieser Schulen 
Rechnung tragen. 
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UMSETZUNG DER EMPFEHLUNGEN

Diese Empfehlungen wurden kooperativ von Schulleitungen, Vertreter*in-
nen des Ressorts und des Landesinstitutes für Schule erarbeitet und priori-
siert. 

Die Lenkungsrunde des Projektes empfiehlt, die Empfehlungen zum Ge-
genstand der Arbeit im Gremium „Kooperativen Gesamtsteuerung Schul-
entwicklung“ zu machen, um dort zu entscheiden, in welchen schon beste-
henden Arbeitszusammenhängen die jeweiligen Themen eingebracht oder 
welche neuen Aufträge generiert werden. 

Die Lenkungsgruppe empfiehlt darüber hinaus in einem abschließenden 
Treffen im Herbst 2019 den Fortschritt der eingebrachten Empfehlungen zu 
überprüfen und abschließend an die Senatorin für Kinder und Bildung zu 
berichten. 
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